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L26004 Lehrer/innen Oberösterreich

Norm

LKUFG OÖ 1983 §25 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1998/02/25 97/12/0380 1 (hier ohne letzten Satz)

Stammrechtssatz

Um eine Rente entziehen zu können, muß eine wesentliche entscheidende Änderung der tatsächlichen Verhältnisse

eingetreten sein, also eine wesentliche Besserung im Leidenszustand gegenüber dem Zeitpunkt der letzten

Entscheidung über den Rentenanspruch. Eine allfällige abweichende ärztliche Beurteilung bei gleichgebliebenen

tatsächlichen Verhältnissen stellt keine wesentliche Änderung der Verhältnisse in diesem Sinne dar.
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